
STADT BECKUM Beschlussvorlage 2023/0373 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-1000 | gerdhenrich@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Betriebsausschuss 

05.12.2023 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2023 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskon-

zeptes für die 1. Zeitstufe von 2024 bis 2029 wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten für die Umsetzung für die in der 1. Zeitstufe von 2024 bis 2029 vorgesehenen 

Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf 25.805.000 Euro und für die Neubau- und Er-

schließungsmaßnahmen auf 1.435.000 Euro. 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes fallen Kos-

ten für die Erstellung der Planunterlagen, des Erläuterungsberichtes, für Auswertungen 

der Listen und der Steckbriefe und für das Ingenieurbüro von 26.180 Euro an. 

Die daneben entstehenden Personal- und Sachkosten sind dem laufenden Verwaltungs-

betrieb zuzuordnen. 

Finanzierung 

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung der notwendigen 

Mittel im Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum.  

Erläuterungen: 

Die Stadt Beckum hat den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum als eigenbetriebsähnli-

che Einrichtung für den Zweck der Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum so-

wie alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte gegründet. 

Gemäß § 46 Absatz 1 Nummer 6 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  

(Landeswassergesetz – LWG) ist die Stadt Beckum dazu verpflichtet, das Abwasserbesei-

tigungskonzept jeweils im Abstand von 6 Jahren der Bezirksregierung Münster vorzule-

gen.  
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Grundlagen für das Abwasserbeseitigungskonzept sind der Zentralabwasserplan, in dem 

alle Kanäle, einschließlich der hydraulisch überlasteten Kanäle angegeben sind, die not-

wendigen Kanalsanierungen nach der Auswertung der Kanalbefilmung, geplante Straßen-

baumaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzep-

tes ist es, alle für eine geordnete Abwasserbeseitigung und Abwasserreinigung erforder-

lichen Maßnahmen für einen überschaubaren Zeitraum zu erfassen und mit seinen Aus-

wirkungen und den zugehörigen Aufwendungen darzulegen. 

Das vorliegende Konzept gibt einen Überblick über die Aufgaben zur Erfüllung der Ab-

wasserbeseitigungspflicht. Es bezeichnet die noch notwendigen Baumaßnahmen, bringt 

sie in eine Reihenfolge nach der Dringlichkeit und benennt das Jahr beziehungsweise den 

Zeitraum, in dem die Maßnahme begonnen werden soll. 

In der 1. Zeitstufe sind die Maßnahmen verbindlich angegeben, sofern keine zwingenden 

Gründe dagegensprechen. In der 2. Zeitstufe ab 2030 werden die weiteren Maßnahmen 

aufgeführt. 

Für die einzelnen Maßnahmen wurden die Baukosten nach dem derzeitigen Planungs-

stand und dem derzeitigen Preisniveau geschätzt. 

Das vorliegende Abwasserbeseitigungskonzept wurde mit der Bezirksregierung Münster 

als Obere Wasserbehörde und dem Amt für Umweltschutz des Kreises Warendorf als  

Untere Wasserbehörde abgestimmt. Mit dem Konzept weist die Stadt nach, dass sie ihrer 

Abwasserbeseitigungspflicht in angemessenen Zeiträumen nachkommt. Das Konzept 

enthält eine Selbstbindung. Je nachdem wie weit die Voraussetzungen und Einschätzun-

gen, die dem Konzept zu Grunde liegen, eintreten oder sich verändern, werden auch Ver-

änderungen und Fortschreibungen des Konzeptes notwendig. 

Die Realisierung der Abwassermaßnahmen erfolgt in der Reihenfolge der Prioritätenliste. 

Verzögert sich die Abwicklung der Baumaßnahmen ohne triftige Gründe, kann die  

Bezirksregierung gemäß § 47 Absatz 2 LWG zur Durchführung der im Konzept ausgewie-

senen Maßnahmen angemessene Fristen setzen. 

Nach dem aufgestellten Abwasserbeseitigungskonzept beläuft sich die Gesamtinvestition 

für die Stadt Beckum auf 49.285.000 Euro: 

Investitionen Sanierungsmaß-

nahmen 

Neubau- und 

Erschließungs-

maßnahmen 

Summe 

1. Zeitstufe (2024 bis 2029) 25.805.000 Euro 1.435.000 Euro 27.240.000 Euro 

2. Zeitstufe (2030 bis 2035) 

inklusive der 4. Reinigungs-

stufe durch die Kläranlage 

Beckum 

21.045.000 Euro 1.000.000 Euro 22.045.000 Euro 

Summe 46.850.000 Euro 2.435.000 Euro 49.285.000 Euro 

Die einzelnen Maßnahmen sind in Anlage 1 zur Vorlage aufgeführt und deren Lage in den 

Übersichtsplänen mit der Angabe der Ordnungsnummer und dem Baubeginn dargestellt. 
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Anlage(n): 

1 Erläuterungsbericht, Anhänge und Tabellen  

2 Übersichtskarte 

3 Übersichtslageplan Stadtteil Beckum 

4 Übersichtslageplan Stadtteil Neubeckum und Roland 

5 Übersichtskarte Stadtteil Vellern 

6 Übersichtskarte Elsa/Elsawäldchen Stadt Ennigerloh 

7 Übersichtskarte Kleinkläranlagen 
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